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Solarien sind keine gesunde Alternative 
zur  Sonne

Künstliche UV-Strahlung schädigt

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das 
Risiko, an schwarzem Hautkrebs (malignes Melanom) zu 
erkranken, bei Personen, die Solarien nutzen, um fast 
30 Prozent höher ist als bei Personen, die keine  Solarien 
nutzen. Wenn die Personen beim ersten Besuch im 
Solarium jünger als 35 Jahre sind, ist ihr Risiko um fast 
60 Prozent höher als bei den Nichtnutzern. Dabei erhöht 
jede Solarium-Nutzung das Erkrankungs risiko. Solarien- 
Nutzung verursacht in Europa schätzungsweise 5  Prozent 
der Melanom-Neuerkrankungen. Bei Frauen liegt  dieser 
Anteil mit fast 7 Prozent höher als bei Männern, bei denen 
er knapp 4 Prozent beträgt. Solarien sind auch nicht zur 

Bildung oder zum Erhalt eines optimalen Vitamin-D-Status 
geeignet. UV-A-Strahlung, die in  Solarien um ein Vielfa-
ches stärker ist als in der Sonnenstrahlung, trägt nichts 
zur körper eigenen Vitamin-D- Synthese bei. Im Gegen teil: 
Wissenschaftliche Ergebnisse weisen darauf hin, dass 
UV-A den Abbau von Vitamin D fördert.

Auch die in Solarien erreichbare Bräunung für die Haut-
typen II, III und IV bietet keine  Vorteile. Denn auch bei 
gebräunter Haut  besteht das Risiko, an Hautkrebs zu 
 er kranken. Zudem erfolgt der Aufbau des UV-Eigen-
schutzes der Haut, wie zum Beispiel der Aufbau der soge-
nannten Lichtschwiele, in Solarien nur eingeschränkt. 
Somit kann keine wesentliche Verminderung der Sonnen-
brand empfindlichkeit erreicht werden.

In Solarien künstlich erzeugte UV-Strahlung kann Krebserkrankungen auslösen.
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Empfehlungen

Das Bundesamt für Strahlenschutz rät wegen der 
gesundheitlichen Risiken generell davon ab, Solarien 
zu nutzen. Menschen, die ein  Solarium nutzen wollen, 
obwohl sie die gesundheit lichen Risiken kennen, sollten 
unbedingt ausschließlich Solarien nutzen, die gemäß 
der UV-Schutz-Verordnung betrieben werden, und 
Selbstbedienungs studios bzw. Münzsolarien meiden.

Rechtliche Regelungen zur Minimierung 
des gesundheitlichen Risikos

Rechtliche Regelungen sollen das gesundheit liche Risiko 
minimieren. Seit August 2009 gilt das „Gesetz zum 
Schutz vor nichtionisieren der Strahlung bei der Anwen-
dung am Menschen“ (NiSG). Seitdem dürfen Personen 
unter 18 Jahren Solarien nicht mehr  nutzen. Die Betreiber 
von Solarien sind für die Ein haltung dieses Nutzungsver-
bots verantwortlich. Seit Januar 2012 ist die Verordnung 
zum Schutz vor schädlichen Wirkungen künstli cher ultra-
violetter Strahlung“ (UV-Schutz- Verordnung, UVSV) in 
Kraft. Die  Ver ordnung gilt für den kommerziellen Betrieb 
von UV- Bestrahlungsgeräten außerhalb der Heil- oder 
Zahnheilkunde.

Die UV-Schutz- Verordnung regelt die An forderungen an 
den Betrieb von UV-Bestrahlungs geräten, Einsatz, Auf-
gaben und Qualifikation von Fachpersonal in  Solarien, 
Informations pflichten gegenüber den Nut zerinnen und 
Nutzern von Solarien sowie die Dokumen tationspflichten 
derjenigen, die UV-Bestrahlungs geräte betreiben. Bei 
Verstoß gegen diese Regeln drohen Geld bußen bis 
zu 50.000 €.

Bei der Auswahl hilft Ihnen der „Solarium-Check“ 
(www.bfs.de/solarium-check) des BfS.

Egal ob man sich natürlicher oder künstlich erzeugter UV-Strahlung aussetzt – 
ein regelmäßiges Hautkrebs-Screening ist ratsam.
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Tipps für Ihren persönlichen UV-Schutz

STRAHLENSCHUTZ KONKRET 11

Vermeiden Sie unter 
allen Umständen einen 

Sonnenbrand!

Schützen Sie sich 
beim Baden

Der Oberkörper sollte bedeckt sein. 
Nach dem Baden sollte die 

Haut mit Sonnenschutzcreme 
 nachgecremt werden.

Schützen Sie Ihre Augen
Eine  Sonnenbrille beugt der 

 Schädigung des Auges und der 
Netzhaut vor.  Achten 
Sie beim Kauf auf den 

Hersteller hinweis „UV 400“ 
und  einen ausreichenden 

 Seitenschutz.

Meiden Sie Solarien
Vorbräunen im Solarium vor dem Urlaub 

führt nicht zu einer  nennenswerten 
 Erhöhung des Eigenschutzes. Die 

 zusätzliche UV-Belastung  schadet nur 
Ihrer Haut. Für Kinder und  Jugendliche 

ist die Nutzung von Solarien-
gesetzlich verboten.

Schützen Sie 
Ihre  Kinder
Säuglinge gehören nicht 
in die direkte Sonne. Bei 
 Kindern ist die  konsequente 
Anwendung aller 
 Sonnenschutzregeln Pflicht. 
Menschen unter 18 Jahren 
dürfen in Deutschland kein 
Solarium nutzen.

Hautkrebs-Screening
Lassen Sie  regelmäßig Ihre Haut von 
Kopf bis Fuß  untersuchen. Ab dem 

35. Lebensjahr  können Sie 
im  Rahmen der  gesetzlichen 

 Krankenversicherung 
alle zwei Jahre eine kostenlose 
 Früherkennungsuntersuchung 

 wahrnehmen.

Seien Sie ein Vorbild
Gehen Sie mit gutem 
  Beispiel voran, damit  Kinder 
sich von klein auf an den 
richtigen Umgang mit der 
Sonne gewöhnen.

Keine Medikamente oder 
 Kosmetika beim Sonnenbaden

Achten Sie bei  Medikamenten auf 
Nebenwirkungen im Zusammen hang 

mit Sonnenlicht. Verzichten Sie darum 
auf Kosmetika, Deos und Parfüms.

Cremen Sie sich ein
Cremen Sie alle unbedeckten 

Körper stellen großzügig mit 
einer Sonnencreme ein. Für 
 Kinder wird ein Lichtschutz-

faktor von  mindestens 30, für 
Erwachsene  von mindestens 
20 empfohlen. Nachcremen 

ver längert die Schutz wirkung 
nicht. Es erhält sie nur.

Kleidung schützt
Der beste und einfachste 

Schutz ist Kleidung. Es gibt 
Textilien, die speziell vor 

UV-Strahlung schützen. Die 
Kopfbedeckung sollte auch 
die Ohren und den Nacken 

schützen. Die  Schuhe sollten 
den Fuß rücken bedecken.

Meiden Sie starke Sonne
Mittags ist die Sonne am stärksten.  Richten 

Sie Ihre Aktivitäten im Freien nach dem 
UV-Index. Die aktuellen Werte erfahren Sie 
im Internet oder über unseren  News letter. 

Die UV-Belastung kann aufgrund von 
 Reflexionen an Schnee, Sand und Wasser 

höher sein, als der Index angibt.



Impressum

Bundesamt für Strahlenschutz 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 10 01 49
38201 Salzgitter
Tel.:  +40 3018 333-0
Fax:  +49 3018 333-1885
E-Mail:  ePost@bfs.de
www.bfs.de

Redaktion: Melanie Bartholomäus
Gestaltung: Zum goldenen Hirschen
Fotos: Titel (Adobe Stock)
Seite 2, 5, 6, 8, 9 (Adobe Stock)
Alle Weiteren BfS
Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock 
GmbH & Co. KG
Stand: März 2023

Mehr Informationen zum Sonnenschutz 
finden Sie unter:
www.bfs.de/sonnenschutz

mailto:ePost%40bfs.de?subject=
http://www.bfs.de 
http://www.bfs.de/sonnenschutz

